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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
unser Werkhof ist zurzeit mit diversen Verschönerungs-
aktionen im Dorf beschäftigt, in diesem Frühjahr können 
wir uns an einem Blumenmeer aus Narzissen und Tulpen 
erfreuen.  
  
Eine weitere Aktion war das Aufbringen von Farbmarkie-
rungen an allen Ortseinfahrten, die auf die geltende Tem-
po-30-Regelung aufmerksam machen.  
  
Auch durch solche kleinen Maßnahmen können wir die 
Attraktivität unserer Heimatgemeinde steigern, so dass 
wir uns trotz aller notwendigen Einschränkungen hier 
wohl fühlen.  
  
Ihre Gemeindeverwaltung    
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Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 

Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612
  

Apotheke

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
Freitag, 01. Mai 2020  
Rats-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 31, 
Tel.: 07751 - 22 20   
Samstag, 02. Mai 2020  
Albtal-Apotheke Albbruck, Schulstr. 10, 
Tel.: 07753 - 53 19   
Sonntag, 03. Mai 2020  
Kur-Apotheke Höchenschwand, 
Bürgermeister-Huber-Str. 6, Tel.: 07672 - 8 90   
Samstag, 09. Mai 2020 
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93, 
Tel.: 07751 - 8 39 30   
Sonntag, 10. Mai 2020  
Engel-Apotheke im E-Center WT-Tiengen, 
Industriestr. 3, Tel.: 07741 - 8 09 97 00 

Beratungsstellen

Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr 

     14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 
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AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Dienstag, 05. Mai 2020, 19:30  Uhr im Haus des Gastes, 
Großer Saal    
  
TAGESORDNUNG:   
1.    Bürgerfrageviertelstunde  
  
2.    Bebauungsplan „Ob dem Dorf, Teil Nord“, Ortsteil Tiefenhäu-

sern, 1. Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB 

 a)  Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der Offenla-
ge und Behördenbeteiligung 

 b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
  
3.   Bauantrag von Oswald Tröndle auf Neubau einer Heutrocknungs-

halle auf dem  Flurstück Nr. 1158 in Oberweschnegg  
  
4.   Digitalpakt 
 Anschaffung von interaktiven Tafeldisplays für die Grundschule 
 - Vergabebeschluss 

5.   Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung  
  
6.    Bekanntgabe von Beschlüssen im Umlaufverfahren bzw. Eilbe-

schlüsse  
  
7.   Bekanntgaben, Verschiedenes  
  
8.   Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
9.   Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 
  
  
Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 

Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen.  
  
  
Aufgrund der zu fassenden Beschlüsse ist eine öffentliche Gemein-
deratssitzung nicht mehr aufschiebbar. Die Sitzung findet deshalb 
unter verschärften hygienischen und räumlich der Situation ange-
passten Bedingungen im Haus des Gastes statt.  
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MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die neuen Regeln im Kampf gegen das Coronavirus sehen seit 20. 
April einige vorsichtige Lockerungen vor. So konnten zum Beispiel 
erste Läden und Geschäfte wieder geöffnet werden. 
Gleichzeitig bleibt aber das Kontaktverbot  weiterhin bestehen. 
Die neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg gelten zunächst 
bis einschließlich 3. Mai 2020. 
Ab Montag - 27. April  - besteht außerdem zusätzlich eine Masken-
pflicht  (Mund-Nasen-Bedeckung) während Busfahrten, in Gebäu-
den mit viel Publikumsverkehr wie Läden, Bibliotheken, Rathaus und 
in den Pausen auf dem Schulhof.  
Empfohlen werden keine medizinischen Produkte, sondern selbst 
gemachte oder zu kaufende normale Schutzmasken, bei uns erhält-
lich in der Kur-Apotheke und beim Einkaufsparadies Schmidt.  
Alles für uns Wichtige, was seit dem 20. April erlaubt ist – und was 
weiterhin verboten bleibt – hier für Sie nochmal im Überblick (bit-
te beachten Sie, dass diese Aufzählung nur auszugsweise und nicht 
vollständig ist!): 

•   Die Kontaktbeschränkungen  gelten bis vorerst einschließlich 
03.05.2020 unverändert weiter. Das „Abstandhalten“ bleibt auch 
weiterhin eine der wichtigsten Maßnahmen in der kommenden 
Zeit. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020 
nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person 
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu 
anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

Wichtig: Das gilt auch für unsere Spaziergänger, Jogger und Nor-
dic Walker! 
•   Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, auf private Reisen 

oder Besuche  auch weiterhin zu verzichten. 
•  Maskenpflicht 
•   Geschäfte  mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 m² haben seit 

Montag unter bestimmten Auflagen wieder geöffnet. 
•   Ab dem 04.05.2020 können die Schülerinnen und Schüler  der 

Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der all-
gemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächs-
ten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, und die letzte Klasse der 
Grundschule beschult werden. 

•  Kitas und Kindergärten  bleiben vorerst weiterhin geschlossen. 
•   Die Notbetreuung in Kindergärten und Schulen wird ausgeweitet. 

Hierfür sind Anträge zu stellen.  
•   Veranstaltungen aller Art  sind mindestens bis zum 31.08.2020 

untersagt. 
•   Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Bars, Diskotheken und Kneipen  

müssen weiter geschlossen bleiben 
•  Eisdielen und Cafés  dürfen einen Außer-Haus-Verkauf betreiben. 
•  Friseure  sollen voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder öffnen kön-

nen – unter strengen Auflagen zum Infektionsschutz und Hygiene-
regeln. 

•   Zusammenkünfte in Vereinen  und sonstigen Sport- und Freizei-
teinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volks-
hochschulen, Musikschulen oder sonstigen öffentlichen und priva-
ten Bildungseinrichtungen sind verboten. 

•   Einschränkungen hinsichtlich der Religionsausübung  bleiben 
zunächst 

•   Besuchsverbote  in Krankenhäusern und stationären Pflegeein-
richtungen bleiben bestehen. 

Trotz ersten Lockerungsmaßnahmen lautet also die Botschaft: 

Wir müssen uns in vielen Bereichen des täglichen Lebens weiter-
hin einschränken. 
Die Kontaktsperre, Abstandsregeln und weitere Schutzmaßnahmen 
sind nach wie vor unabdingbar.  
  
Immer gilt: Die Hände sind die häufigsten Überträger von anste-
ckenden Infektionskrankheiten. Regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen schützt!  

Hygiene beim Husten und Niesen beachten! 

Öffnungszeiten Rathaus  
Ab dem 04. Mai 2020 ist das Bürgerbüro im Rathaus wieder zu den 
üblichen Öffnungszeiten für Sie da. 
  
Montag - Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr 
  
Beim Betreten ist das Tragen eines geeigneten Nasen- und Mund-
schutzes ebenso wie die Handdesinfektion verpflichtend. 
  
Für Angelegenheiten, die eine persönliche Vorsprache erfordern 
und nicht telefonisch oder per Mail erledigt werden können, bitten 
wir auch weiterhin darum, mit den Sachbearbeitern vorab telefo-
nisch oder per Mail einen Termin zu vereinbaren. Tel. 07672-4819-0 
oder rathaus@hoechenschwand.de. 

 
Wasserversorgung  
Wir bitten darum, bei Entnahme von größeren Mengen Wasser aus 
dem Leitungsnetz als normalerweise (z.B. zum Befüllen von Pools 
oder Teichen) vorher auf dem Rathaus Bescheid zu geben. Unsere 
Wassermeister müssen sonst eine Störung annehmen und suchen 
unnötigerweise nach Rohrbrüchen.   
 
 
Waldbrandgefahr   
Aufgrund der großen Trockenheit besteht eine erhöhte Waldbrand-
gefahr! Wir bitten insbesondere die Waldbesitzer, die derzeit mit der 
Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz beschäftigt sind, keine Feu-
er zu entzünden. 
Im Wald ist offenes Feuer außerhalb offizieller Feuerstellen und das 
Rauchen von März bis Oktober grundsätzlich nicht gestattet. Wald-
brandgefahr geht auch von liegen gelassenen Flaschen und Glas-
scherben, aber auch entlang von Straßen durch achtlos aus dem 
Fenster geworfene Zigarettenkippen aus. Wer den Wald besucht, 

Gemeinde Höchenschwand 
- Stellenausschreibung - 
Die Gemeinde Höchenschwand sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  für unsere Kindertagesstätte einen 

(m/w/d) 
staatlich anerkannten Erzieher 

Kinderpfleger bzw. Fachkraft nach § 7 KiTaG in Voll- oder Teilzeit. 

Wir wünschen uns eine engagierte, teamfähige Persönlichkeit, 
welche über ausreichend Fachkompetenz, Belastbarkeit, Ideen-
reichtum und ein hohes Maß an Flexibilität und Selbständigkeit 
verfügt. 

Wir bieten Ihnen als Träger: 
-  eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in 

einem engagierten Team 
- Gestaltungsräume bei der täglichen Arbeit 
-  eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) 
-  eine individuelle Weiterentwicklung – Fortbildungsmöglichkei-

ten. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
29. Mai 2020 an die Gemeindeverwaltung Höchenschwand, 
Waldshuterstr. 2, 79862 Höchenschwand. Gerne auch per E-Mail 
an rathaus@hoechenschwand.de. 

Für Rückfragen stehen Ihnen Bettina Böhler, Personalamt oder 
unser Rechnungsamtsleiter Michael Herr unter der Rufnummer 
07672/48190 gerne zur Verfügung. 
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wird zudem gebeten, die Zufahrtswege nicht mit Fahrzeugen zu 
blockieren. Pkw dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen ab-
gestellt werden. Die Fahrzeuge sollten nicht über trockenem Boden-
bewuchs, vor allem trockenem Gras, stehen, da heiße Katalysatoren 
oder Auspuffteile die trockene Vegetation leicht entzünden können. 
  
Die Feuerwehren sollten sich im Augenblick aus Infektionsschutz-
gründen auf Notfalleinsätze beschränken und in ihren Kapazitäten 
nicht durch vermeidbare Feuer im Wald zusätzlich belastet werden.  
 
 
Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne 
Nächster Abholtermin  
  
für den Gelben Sack ist am Montag, 11. Mai 2020 
  
für die Blaue Tonne am Freitag, 08. Mai 2020 
  
Die Abfuhr beginnt um 6.00 Uhr. Bitte stellen Sie die Säcke/Tonne 
deshalb rechtzeitig an den Straßenrand.  

  
Kartierungen von Tieren und Pflanzen 
In unserer Gemeinde werden 2020 Kartierungen von Tieren (Insek-
ten, Vögel, Fledermäuse) und Pflanzen auf wenigen Stichprobenflä-
chen durchgeführt. Der Bearbeitungszeitraum, der ausschließlich im 
Außenbereich stattfindenden Kartierungen, erstreckt sich von April 
bis Ende November 2020. 
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder 
Bewirtschaftern findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartie-
rungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierungen 
auf der Fläche vorgenommen. Die Untersuchungen erfolgen im Auf-
trag der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. 
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftragten 
der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige An-
meldung zu betreten (§ 52 NatSchG). 
Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, der 
gebotene Min-destabstand wird eingehalten, so dass bei der Kartie-
rung die derzeit geltenden Vor-gaben zur Kontaktbeschränkung zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten wer-
den.  
 
 
Info zum Stand des Breitbandausbaus   
Der Breitbandausbau befindet sich zurzeit von Frohnschwand in 
Richtung Heppenschwand und ist derzeit im Kreuzungsbereich 
(B500) auf der Kreisstraße 6555. Die Hausanschlüsse mit den Haus-
nummern 1 bis 8 in Heppenschwand auf dieser Strecke werden in 
diesem Zuge mit Leerrohren angeschlossen. Die Fa. Stark Energies 
wird die Anwohner in diesem Bereich informieren. Der bestehende 
Schacht in Heppenschwand unterhalb von Haus Nr. 17 wird in den 
nächsten Tagen mit den entsprechenden Leer-Rohrverbänden an-
geschlossen. Über den weiteren Ausbau werden wir informieren. 

Herr Matthias Block ist bei der Gemeinde für alle Breitbandangele-
genheiten im technischen Bereich zuständig. 
Er ist von Montag bis Freitag von 7:00 - 14:00 Uhr telefonisch erreich-
bar unter 0172-2306268, per Mail matthias.block@hoechenschwand.
de. Materialausgabe ist nur nach Terminabstimmung möglich. 
 
 

LANDRATSAMT WALDSHUT

Recyclinghöfe wieder geöffnet 
Der Landkreis Waldshut hat seine Recyclinghöfe unter strengen Si-
cherheitsvorkehrungen wieder geöffnet. Damit kommt der Eigen-
betrieb Abfallwirtschaft dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger 
entgegen, die in der aktuellen Lage zu Hause sind und die Zeit nut-
zen, um ihre Keller und Garagen aufzuräumen, oder im Garten zu 
arbeiten. 

Alle Recyclinghöfe, die Grünabfallkompostierungsanlage Küs-
saberg-Ettikon, das Regionale Annahmezentrum in Wutach-Mün-
chingen sowie die Kreismülldeponie Lachengraben sind zu den 
gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten 
finden Sie im Müllkalender 2020, auf der Homepage des Eigenbe-
triebes Abfallwirtschaft www.abfall-landkreis-waldshut.de sowie in 
der kostenlosen Abfall-App. 
Für jeden Standort ist geregelt, dass nur eine begrenzte Anzahl 
weniger Fahrzeuge eingelassen wird. Hierdurch kommt es zu War-
teschlangen vor den Einfahrtstoren. An allen Sammelstellen ist mit 
längeren Wartezeiten zu rechnen. 
Anlieferungen von Bürgern anderer Landkreise werden abgewiesen. 
Für Grüngutanlieferungen können wie bisher die dezentralen 
Grünschnittsammelstellen wie auch die Grünschnitt-Container der 
Recyclinghöfe genutzt werden. 
Um einen Ansturm auf die Entsorgungsanlagen zu verhindern und 
den Infektionsschutz für die Mitarbeiter und Kunden zu gewährleis-
ten, gelten folgende Regeln: 
• Anlieferungen sollten nur erfolgen, wenn sie dringend notwendig 

sind. Wertstoffe sollten zu Hause gesammelt und bereits dort in 
die jeweiligen Abfallarten getrennt werden, damit diese zügig in 
die jeweiligen Container gegeben werden können, sodass mög-
lichst wenig Zeit auf dem Wertstoff benötigt wird. Bitte keine 
Kleinstanlieferungen. 

• Auf den Recyclinghöfen sowie im Bereich aller Sammelstellen sind 
die Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

• Es ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Besuchern so-
wie zum Betriebspersonal einzuhalten. 

• Zum Schutz unseres Personals werden unsere Kunden gebeten, 
beim Betreten der Recyclinghöfe möglichst einen Mundschutz 
zu tragen. Ferner werden unsere Kunden gebeten, in der Warte-
schlange vor den Recyclinghöfen in ihren Fahrzeugen zu bleiben 
und somit einen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten. 

• Es soll jeweils nur eine Person das Auto verlassen, es sei denn, für 
die Entladung von schweren Gegenständen sind zwei Personen 
notwendig (zum Beispiel Kühlschrank). 

• Das Betriebspersonal kann aus Gründen des Infektionsschutzes 
nicht beim Entladen helfen. 

• Die Geräte zum Entladen (gegebenenfalls Besen, Gabel) sowie 
Handschuhe sind selbst mitzubringen. 

• Was nicht den Annahmekriterien entspricht, muss wieder mitge-
nommen werden. 

• Anweisungen des Betriebspersonals müssen befolgt werden. 
  
Bitte halten Sie diese Regeln ein, ansonsten müssen wir die Sammel-
stellen wieder schließen. Jeder kann durch sein Verhalten zu einem 
guten Ablauf beitragen  
 
 
Lebensgefahr durch dürre Bäume   
Das Kreisforstamt rät allen Privatwaldbesitzern, die ihr vom Bor-
kenkäfer befallenes Holz selbst als Brennholz nutzen wollen, dieses 
baldmöglichst umzusägen, um es später nach und nach aufzuarbei-
ten. Bleiben die dürren Bäume jedoch stehen, werden diese mit der 
Zeit sehr brüchig und können kaum mehr gefahrlos gefällt werden. 
Bei etwaigen Fragen können die zuständigen Revierförster kontak-
tiert werden. 

 
Fördermöglichkeiten im Privatwald 
Landesforstverwaltung bietet Privatwaldbesitzern Unterstüt-
zung in Zeiten von Dürre, Stürmen und Borkenkäfer durch ein 
umfangreiches Paket an Fördermaßnahmen. 
Aufarbeitungshilfe 2019 kann noch bis Ende September 2020 in 
Anspruch genommen werden. 
Förderpaket 2020, das ausdrücklich neue Fördermaßnahmen 
zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursach-
ten Waldschäden berücksichtigt, befindet sich derzeit in der 
Ressort- und Verbändeabstimmung und soll rückwirkend ab 01. 
Januar 2020 gelten. 
Die insbesondere im Landkreis Waldshut äußerst angespannte Lage 
im Wald hat sich durch den Sturm „Sabine“ und die Corona-beding-
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ten zusätzlichen Erschwernisse ins schier gar Unerträgliche gestei-
gert. Die mit dem Notfallplan Wald bereits im letzten Jahr angekün-
digten Hilfsmaßnahmen werden von den hiesigen Förstern dringend 
erwartet, um den betroffenen Waldbesitzern zu den versprochenen 
Fördergeldern zu verhelfen. 
Konkret bedeutet dies, dass die bereits sehr umfangreich in Anspruch 
genommene Aufarbeitungshilfe 2019, weiterhin für aufgearbeite-
tes Holz mit Datum der Belegunterlagen in 2019 beantragt werden 
kann. Hierzu sollten die Waldbesitzer dringend mit den örtlich zu-
ständigen Revierleitern in Kontakt treten oder bei den Forstbetriebs-
gemeinschaften die Möglichkeit eines Sammelantrags nutzen. Für 
das Jahr 2020 wurde der Fördersatz um je 2 Euro je Festmeter erhöht. 
Das Fördervolumen für die Unterstützung der Waldbesitzer bei der 
Aufarbeitung von Schadholz wurde auf das sechsfache angehoben, 
so dass eine effektive Unterstützung in diesem Bereich gegeben 
ist. Auch für den Förderschwerpunkt Wiederbewaldung wurde das 
Mittelvolumen gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Zu den Fragen 
der Fördermaßnahmen in Bezug auf die Aufarbeitung und weitere 
Behandlung der Schadhölzer wie beispielsweise die Entrindung, das 
Hacken, den Transport und die Lagerung auf Zwischenlager stehen 
die örtlich zuständigen Revierleiter zur Verfügung. Unterstützung 
bei der konkreten Antragsstellung kann über die Sachbearbeiter 
beim Kreisforstamt Georg Freidel, 07751-86 3343, georg.freidel@
landkreis-waldshut.de, Michael Albrecht, 07742-4532, michael.alb-
recht@landkreis-waldshut.de und Falko Hirt, 
falko.hirt@landkreis-waldshut.de erfragt werden.  
 
 
Falsch befüllte Biotonnen erhalten Rote Karte – 
Keine Leerung mehr 
Seit 2019 werden im Landkreis Waldshut Biotonnen geleert. Alle Bio-
abfallsammelfahrzeuge sind mit sogenannten Detektionssystemen 
ausgestattet. Dieser elektronische Detektor erkennt, ob in der Bio-
tonne Störstoffe vorhanden sind. Dies sind alle Stoffe, die nicht in die 
Biotonne gehören (wie z.B. Metall, Plastik, Glas und Restmüll). Für die 
Bürger bedeutet das, dass jede Biotonne auf ihren Inhalt überprüft 
wird. 
  
Zur Verbesserung der Bioabfallqualität führt der Landkreis Walds-
hut ein sogenanntes Ampelsystem für die Bioabfallerfassung ein. Es 
besteht aus grünen, gelben und roten Karten, die an die Nutzer der 
Biotonnen als Rückmeldung verteilt werden. 
  
Die „gelbe Karte“, mit der Ermahnung, den Bioabfall sorgfältiger zu 
trennen, wurde ab Mitte Februar verteilt. Trotzdem wurden kulanter-
weise noch alle Biotonnen geleert, keine blieb stehen. 
  
Die „grüne Karte“ folgte ab Ende März/Anfang April. Trotz höchster 
Detektionsstufe haben viele Bürgerinnen und Bürger korrekt befüllt 
und wurden dafür mit der grünen Karte gelobt. 
  
Ab 27. April bekommen falsch befüllte Biotonnen mit Störstoffen 
eine „rote Karte“. Diese beanstandeten Biotonnen werden dann nicht 
mehr entleert und bleiben stehen. Eine Entleerung kann dann nur 
auf 2 Wegen erfolgen:  
 
• Die Störstoffe werden aus der Biotonne aussortiert und die 

Tonne wird bei der nächsten regulären Biotonnen-Abfuhr in 
14 Tagen wieder bereitgestellt – Achtung: es erfolgt bei der 
roten Karte keine Nachleerung sondern es bleibt beim 14-
Tage Rhythmus!

• Stellen Sie die Biotonne in der darauffolgenden Woche zur 
Restmüll-Abfuhr bereit. Diese dann kostenpflichtige Leerung 
entspricht der Leerungsgebühr einer Restmülltonne mit dem 
Volumen Ihrer Biotonne. 

  
Bezogen auf die über 20.420 Biotonnen im Landkreis haben auch bei 
der gelben Karte nur wenige Bürgerinnen und Bürger ihre Tonnen 
nicht korrekt befüllt. Diese Ausnahmen kosten jedoch eine Menge 
Geld. Derzeit belaufen sich die Entsorgungskosten der Störstoffe auf 
bis zu 130.000 Euro pro Jahr. Mit der roten Karte wird dafür gesorgt, 
dass diese Kosten nicht der Allgemeinheit aufgebürdet werden, son-
dern nach dem Verursacherprinzip anfallen. 

Da nur sortenreiner Bioabfall zu einem hochwertigen Kompost ver-
arbeitet werden kann, ist der Einsatz des Detektionssystems notwen-
dig. Zudem verursachen Störstoffe Probleme in der Verwertungsan-
lage und sind verantwortlich für Schäden an Maschinen.  
  
Befüllungshinweise für die Biotonne sowie mehrsprachige Informa-
tionen zum Download finden Sie auf der Homepage des Eigenbe-
triebes Abfallwirtschaft www.abfall-landkreis-waldshut.de unter der 
Rubrik ‚Biotonne‘. Weitere Informationen erhalten Sie beim Eigenbe-
trieb Abfallwirtschaft unter Tel. 07751 / 86-5440 oder 86-5432 (Kun-
denservice). 
  
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern, die ihre Biotonne korrekt befüllen. 
 
  
Altkleider-Erfassung im Landkreis Waldshut 
Die Corona-Pandemie stellt die Altkleiderentsorger im Landkreis 
Waldshut vor große Probleme. 
  
So hat der Altkleiderentsorger Terec gemeldet, dass es zunehmend 
schwieriger wird, die Altkleider in die Verwertungsanlagen zu liefern. 
Dies hängt unter anderem mit den wieder eingeführten Grenzkont-
rollen, aber auch mit Engpässen in der Transportbranche zusammen. 
Hinzu kommt, dass aktuell erheblich mehr Altkleider in die Altklei-
dercontainer eingeworfen werden, als zu dieser Jahreszeit üblich. 
  
Aus den genannten Gründen laufen die Altkleiderläger der Altklei-
dersammler voll 
  
Daher bittet der Landkreis Waldshut alle Bürgerinnen und Bürger, in 
dieser besonderen Lage bis auf weiteres den Einwurf von Altkleidern 
in die Altkleidercontainer der Recyclinghöfe und der übrigen Altklei-
dercontainerstandorte im Landkreis Waldshut zu reduzieren. 
Stattdessen sollten die Altkleider zuhause gesammelt und aufbe-
wahrt werden, bis sich die Lage wieder entspannt hat und die Alt-
kleidersammler wieder zur Sammlung aufrufen.  
 
 
Das Landratsamt Waldshut -  
Landwirtschaftsamt- informiert 
Für die Ernteberichterstattung Feldfrüchte und Grünland fehlen 
dem Statistischen Landesamt im Landkreis Waldshut ehrenamtliche 
Berichterstatter, die für folgende Fruchtarten regelmäßig berichten 
können:   
Körnermais 
Silomais 
Aufwuchs bei Wiesen und Weiden 
Triticale 
Wintergerste 
Winterweizen, 
  
Bei Feldfrüchten und Grünland sind insgesamt sieben Meldungen 
und für Reben und Weinmost drei Meldungen im Jahr vorgesehen. 
Jede Meldung kann online, auf Papier oder per Fax abgegeben wer-
den und wird mit jeweils 10 € vergütet, die zu Beginn des folgenden 
Jahres ausbezahlt werden. 
  
Interessenten können sich gerne unter der E-Mail-Adresse ernte@
stala.bwl.de oder telefonisch unter der Nummer 0711/ 641-2112 
oder -2425 an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mel-
den.  
 
 

DIE JUBILARE DER GEMEINDE

Josefa Buchmüller, Hans-Thoma-Weg 2 01.05.1934 (86) 
Ruth Dörner, Haldenweg 5 02.05.1930 (90) 
Hilda Ebner, Amrigschwand 4 07.05.1929 (91) 
Gisela Tröndle, Strittberg 13 15.05.1938 (82) 
Harald Tkotsch, Haldenweg 5 16.05.1940 (80) 
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TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Tourist Information geschlossen 
Aus aktuellem Anlass wird die Tourist Information im Haus des 
Gastes Höchenschwand vorerst für unbestimmte Zeit für Besu-
cher und den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeite-
rinnen stehen jedoch telefonisch und per Email zu folgenden 
Zeiten zur Verfügung: 
Montag bis Freitag 9:00 – 13:00 Uhr 
Emailadresse: info@hoechenschwand.de 
Telefon: 07672 48 18 0 
  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Das Foyer im Haus des Gastes wird ab 04. Mai 2020 täglich in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet sein, um den Zugang 
zum dort ausliegenden Info-Material zu ermöglichen.  
Bitte beachten: Auch hier gelten Maskenpflicht und die Einhal-
tung der Abstandsregeln! 

 
Tiefgaragen-Stellplatz im Haus des Gastes  
Ab 01. Mai 2020 steht ein Stellplatz in der Tiefgarage im Haus des 
Gastes zur Verfügung. Der Stellplatz kostet monatlich 40 Euro Miete 
und kann über die Tourist Information angefragt werden: 
info@hoechenschwand.de oder telefonisch: 07672 48 180  
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706  Fax : 07672-794 
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de  

  
Voraussichtlich können wir bald wieder Gottesdienste in der Kir-
che feiern.  
Zur Zeit des Redaktionsschlusses stand noch nicht endgültig fest, 
wann der erste Gottesdienst sein wird und unter welchen Bedingun-
gen er stattfinden kann.  
Wir werden auf unserer Website, im Schaukasten und auf einem Pla-
kat im Kircheneingang zeitnah darüber informieren.  
Bis dahin können Sie die aktuelle Predigt auf unserem youtube-Ka-
nal hören. 
Die Ev. Kirche in Höchenschwand ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr 
zur persönlichen Andacht geöffnet.  
Unsere Sekretärin Gabriele Kaiser ist dienstags von 8 - 15 Uhr im 
Pfarrbüro telefonisch erreichbar.
Sie können Pfarrer Markus Wagenbach per Telefon (07672 706) oder 
Mail (hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de) auch an den an-
dern Tagen kontaktieren.  
Ihnen allen gute Gesundheit und Gottes Segen  
Ihr Pfarrer Markus Wagenbach  
 
 

AUS DEN VEREINEN

Seniorenwerk St. Michael 
Das Seniorenwerk Häusern hatte die Mitglieder des Seniorenwer-
kes St. Michael Höchenschwand für den Mittwoch, 6. Mai 2020, zu 
einem Wortgottesdienst mit anschließender Bewirtung durch die 
Frauengemeinschaft Häusern eingeladen. Diese Veranstaltung muss 
auf Grund der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie 
abgesagt werden.  

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Kinderzuschlag wird vorübergehend  
zum „Notfall-KiZ“ 
Familienkasse unterstützt von Corona-Krise betroffene Familien 
In der Corona-Krise wird der Kinderzuschlag (KiZ) vorübergehend 
zum Notfall-KiZ. Er soll insbesondere Familien helfen, die kurzfristig 
ein geringeres Einkommen haben und deswegen Unterstützung be-
nötigen. 
  
Mit dem Kinderzuschlag (KiZ) werden schon länger Familien, in de-
nen der Verdienst der Eltern nicht für die gesamte Familie reicht, 
unterstützt. Viele Familien stehen zurzeit vor existenziellen Sorgen, 
weil es drastische wirtschaftliche Einschnitte gibt. Familien, die we-
gen der Corona-Epidemie Einkommenseinbußen erleiden und jetzt 
(nur noch) ein kleines Einkommen für sich und ihre Kinder erzielen, 
sollen in dieser Zeit besser unterstützt werden. Deshalb wurde der 
Kinderzuschlag angepasst und vom 01. April bis zum 30. September 
2020 zu einem Notfall-KiZ umgebaut.  
  
Neu ist: Ausschlaggebend für die Prüfung, ob Notfall-KiZ bewilligt 
wird, ist für Anträge ab dem 01. April 2020 das Einkommen der El-
tern im letzten Monat und somit nicht mehr der Durchschnitt der 
letzten 6 Monate. Für Anträge im April ist also das Einkommen von 
März relevant; für Anträge im Mai das Einkommen von April. Beim 
Notfall-KiZ müssen Eltern zudem keine Angaben mehr zum Vermö-
gen machen, wenn sie kein erhebliches Vermögen haben.  
  
Der Kinderzuschlag erreicht auch Selbständige oder Eltern, die noch 
keine 12 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und 
deswegen keinen Zugang zu Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld 
haben. 
  
Eltern, die den Kinderzuschlag beziehen und bereits den Höchstsatz 
von 185 Euro erhalten, bekommen eine automatische Verlängerung 
der Leistung für weitere sechs Monate. Sie müssen keinen neuen An-
trag stellen und keine neuen Nachweise vorlegen.  
  
Eltern können mit dem KiZ-Lotsen prüfen, ob sie die Voraussetzun-
gen erfüllen: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse.  
  
Fällt die Prüfung positiv aus, stellen Eltern den Antrag einfach online 
unter www.kizdigital.de bei der Familienkasse.  
  
Nähere Informationen gibt es auch unter: 
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz. 
  
Bei Fragen hilft die Familienkasse Baden-Württemberg West gerne 
weiter. 

Gemeinde Weilheim
Bei der Gemeinde Weilheim (ca. 3.200 Einwohner) ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle der

technischen Bauamtsleitung (m/w/d)
in Vollzeit zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
-  Begleitung & Koordination des kommunalen Breitbandausbaus im 

Gemeindegebiet sowie weiterer kommunaler Bauprojekte
-  Betreuung der Wartung und Unterhaltung in den Bereichen Stra-

ßenbau, Straßenbeleuchtung, Kanal- und Wasserversorgung

Eine Änderung bei der endgültigen Abgrenzung des Zuständigkeits- 
und Aufgabengebiets bleibt vorbehalten.

Wir erwarten
-  eine abgeschlossene Ausbildung als Bautechniker oder vergleich-

bare Qualifikation
- fundierte Erfahrungen in der Bauabwicklung und Bauausführung
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-  eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit Einsatzfreude und Ei-
geninitiative, sicherem Auftreten und guter Kommunikationsfähig-
keit.

Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wäre von Vorteil.
Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD), je nach persönlicher Vorausset-
zung inklusive Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis 
22.05.2020 an die Gemeindeverwaltung Weilheim, Badener Platz 1, 
79809 Weilheim richten.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass die Ver-
antwortlichen Sie als betroffene Person über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte in diesem Zusammen-
hang informieren. Die Informationen für Sie als Bewerber/in finden 
Sie auf unserer Homepage www.weilheim-baden.de unter der Rub-
rik „Datenschutz“.

Für Rückfragen stehen Ihnen Bürgermeister Jan Albicker, Tel.: 
07741/8313-30, E-Mail: JanAlbicker@weilheimbaden.de sowie Rech-
nungsamtsleiter Peter Schmidt, Tel.: 07741/8313-22, 
E-Mail: PeterSchmidt@weilheimbaden. de, gerne zur Verfügung. 
 
 
WieDerEinstieg gelingt –  
Offene Telefonsprechstunde 
Sie möchten nach einer längeren Familienphase zurück ins Be-
rufsleben? Sie haben Fragen rund ums Thema Wiedereinstieg? 
Sie brauchen individuelle Unterstützung? 
  
Eine unverbindliche Kontaktaufnahme ist möglich in der  
„Offenen Telefonsprechstunde“ der Wiedereinstiegsberaterin Vivi-
ane Neff am 12.05.2020 von 09.30 bis 11.30 Uhr unter der Telefon-
nummer 07751 919 106.  
Eine Kontaktaufnahme ist darüber hinaus auch per E-Mail möglich 
unter Loerrach.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de 

Ende des  
redaktionellen 

Teils

Im Mai ist Poesie 
in der Luft
Monika Minder



07751/4444
info@WT-TAXI.de

•Krankenfahrten (Dialyse-, Strahlen- und Chemofahrten)
•Flughafentransfer •Rollstuhltransport

Herzlichen Dank 
allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die große Anteilnahme 
beim Abschied unserer lieben Mutter 

Luise Stiegeler 
28. März 1927 - 08. März 2020

Besonders danken möchten wir Herrn Pfarrer Ivan Hoyanic für die
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier und für die tröstenden Worte
der Landfrauen. 

Familie Heidi und Michael Stiegeler
Frohnschwand, im April 2020 

Danksagung 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele unseren lieben 

Mario Sportolaro  
schätzten und gerne hatten.  

Wir danken von Herzen für die vielen Beweise der  
Anteilnahme in Wort und Schrift, sowie durch Geld-
spenden, Dr. Röhrauer und Dr. Ehret für die allzeit
verlässliche und intensive Betreuung, der Sozialstation
St. Blasien für die Hilfe und Unterstützung und Herrn
Pfarrer Hoyanic für die sehr persönliche Trauerfeier
in der Coronazeit.  

Im Namen aller Angehörigen 

Margareta Sportolaro 

3-Zimmer-Wohnung, 86 m²
EBK, Bad, Du., WC, Balk., Stellpl., an NR, KM 700 Euro.

Tel. 01520 - 4 55 46 13 



Kaminofenstudio
Querstraße 9
79787 Lauchringen
Tel.: 0 77 41 / 6 50 86
Fax: 0 77 41 / 670 351
Mobil: 0172 / 76 88 615

Höchenschwand, Mattenweg 

DHH Neubau 
Projektiert Bezug Anf. 2021

121 qm Wfl.

4-5 Zimmer

295 qm Grundstück

Energieeffiziente Holzständerbausweise

Weitere Informationen: 

Immowelt (Online-ID: 2u4yb4q) 

maison-NET Immobilien 
Kontakt@maison-net.de
Tel. 07662 - 936 99 06 

2-Zimmer-Wohnung in WT-Tiengen
langfristig zu vermieten. 68 qm, Balkon, Diele,  neues Bad,
Kellerraum, EBK vorh., KM 530.- € + NK  + 2 MM Kaution.

E-Mail: 2-Zimmer-Tiengen@web.de  
Tel.: +49 173 9075908 (ab 15:00 Uhr) 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

PRIMO-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
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WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG.  
Aufgrund der aktuellen Lage, haben wir unsere 
Aktion in die Verlängerung geschickt. Und gleich-
zeitig können Sie entscheiden, ob Sie 6 oder 4 
Anzeigen schalten möchten. Wählen Sie selbst...

4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 20.4. - 29.5.20  
in den Kalenderwochen 17 bis 22.

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE AKTION GEHT 

IN DIE VERLÄNGERUNG!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. *Um in den Genuss die-
ser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigen-
vorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir 
um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder 
durch vier teilbar sein und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten 
Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode P-2020-05 bei der Anzei-
genbestellung angeben.

4 + 2 = 6

3 + 1 = 4
oder

SICHERN SIE 

SICH JETZT 

IHREN RABATT!

Bitte Aktionscode 

P-2020-05* angeben. 

Aufgrund der aktuellen Lage können Sie unsere  
„Wir sind für Sie da!“ - Aktion nutzen. 

10 % Rabatt auf Ihre nächste Anzeigenschaltung in KW 17 bis 19. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.primo-stockach.de. 





BERATUNG – ORGANISATION – MANAGEMENT

bewerbung@schume-consulting.de 
www.schume-consulting.de

Mein Mandant Tiefbau-Unternehmen Region Hochrhein
modern / aufgeschlossen / teamorientiert / 
kompetent / zukunftsorientiert

bietet engagierten, kompetenten Teamplayern die Möglichkeit, ihre
eigene Zukunft aktiv mitzugestalten.

Bauleiter (m/w/d) Vollzeit
Kalkulator (m/w/d) Voll-/flex. Teilzeit,

tlw. Home-Office, 
auch Wiedereinsteiger

Bau-Abrechner (m/w/d) Voll-/flex. Teilzeit, 
tlw. Home-Office, 
auch Wiedereinsteiger

Sie sind: Bauzeichner, Bau- / Vermessungs-Techniker, 
Meister, Bauingenieur

Dann ist hier Ihre Zukunft
Absolute Diskretion, Unterlagen werden nur nach Ihrer Zustimmung
weitergeleitet.

Dienstleistungen für
Singles & Senioren

Reparaturen, Fahr-/Begleitservice
Möbelmontagen, Transporte nah/fern usw.

Mobil: 01522 /1885076 • info@dienstleistungen-ernst.de

Hausarztpraxis Strauß 
sucht 

MFA 
Abwechslungsreiche Arbeit 

in engagiertem Team 

Gerne Berufsanfänger oder 
Wiedereinsteiger 

Kontakt: 

Holger Strauß 
Tel. 07672 / 600 

info@hausarztpraxis-in-stblasien.de 


